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Kurzcharakteristik
Seit über 30 Jahren ist der s+s report das Fach-
magazin für Entscheider in Sicherheitsfragen. 
Jede Ausgabe bietet unabhängig aufbereitete 
Innovationen rund um Brandschutz, Sicherungs-
technik und Schadenverhütung – praxisnah, 
fundiert und relevant. Mit exklusiven Einblicken, 
Expertenmeinungen und aktuellen Studien über-
zeugt das Magazin eine hochqualifizierte Leser-
schaft. Branchenführer setzen auf die Kompetenz 
des s+s report – und Werbekunden profitieren von 
direktem Zugang zu einer engagierten Zielgruppe 
in einem dynamisch wachsenden Markt.
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Brandschutz über Sicherungstechnik bis hin zur 
umfassenden Schadenverhütung. Unabhängig 
recherchiert, klar bewertet – eine wertvolle Basis 
für fundierte Entscheidungen in einer dynami-
schen Branche.

Leserschaft
Der s+s report erreicht gezielt Fach- und 
Führungskräfte aus Industrie, Gewerbe und 
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Energieversorgung, Sicherheits- und Gebäude-
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sowie Immobilien- und Facility-Management.
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Feuerwehrverbände, Landesfeuerwehrschulen, 
Ministerien, Brandschutz- und Bauämter, Polizei- 
und Kriminalberatungsstellen, technische Hoch-
schulen und wissenschaftliche Institute.
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Das Wichtigste zum s+s report
Der s+s report – das VdS-Magazin für Sicher-
heit mit Substanz. Exklusive Insights, neueste 
Trends und fundiertes Know-how zu Brandschutz, 
Security, Cyber- und Naturgefahren. Unabhängig. 
Vertrauenswürdig. 

Der s+s report liefert aktuelle Informationen 
und technisches Know-how aus erster Hand – 
direkt aus dem VdS-Netzwerk. Als unabhängiges 
Fachmagazin bündelt er exklusives Wissen rund 
um Brandschutz, Security, Cybersicherheit und 
Naturgefahren – Themen, die in dieser Tiefe und 
Qualität nur bei VdS zusammenlaufen. Dank 
redaktioneller Unabhängigkeit und neutraler 
Bewertung von Entwicklungen, Innovationen und 
Trends ist der s+s report seit über 30 Jahren ein 
geschätzter Begleiter für Fach- und Führungs-
kräfte in sicherheitsrelevanten Bereichen.

Ein Muss für alle, die Sicherheit gestalten.

Interessentenkreis
 �Industrieunternehmen
 �Industrieverbände
 �Industrie-, Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe
 �Energieunternehmen
 �Hersteller- und Errichterfirmen
 �Sicherheits-Fachunternehmen
 �Berufs- und Werkfeuerwehren
 �Freiwillige Feuerwehren
 �Feuerwehrverbände
 �Landesfeuerwehrschulen
 �Versicherungsunternehmen
 �Versicherungsmakler
 �Architekten, Bauingenieure
 �Ministerien
 �Landesämter für Brandschutz
 �Brandschutzdienststellen
 �Gewerbeaufsichtsämter
 �Hoch- und Tiefbauämter
 �Kripoberatungsstellen
 �Polizeidirektionen
 �Technische Hochschulen
 �technisch-wissenschaftliche Institute
 �Immobilienverwaltungen, Facility-Management
 �Teilnehmende an VdS-Fachtagungen und  
-Lehrgängen

Anschrift
Anzeigen/Redaktion/Vertrieb/Abonnements
VdS Schadenverhütung GmbH
Bildungszentrum & Verlag
Pasteurstr. 17a
50735 Köln

E-Mail: sus-report@vds.de
Internet: vds.de

Ansprechpartner Redaktion 
Ingeborg Schlosser
Tel.: +49 (0) 221 7766-472
ischlosser@vds.de

Ansprechpartner Anzeigen/ 
Vertrieb/Abonnement
VdS-Verlag
Tel.: +49 (0) 221 7766-122
verlag@vds.de

Datenschutzhinweis
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: 
vds.de/de/unternehmen/datenschutz

Profil, Interessenten und Kontakt

https://sus-report.de
mailto:sus-report%40vds.de?subject=s%2Bs%20report
http://www.vds.de
mailto:ischlosser%40vds.de?subject=
mailto:verlag%40vds.de?subject=
http://vds.de/de/unternehmen/datenschutz


Mediadaten 2026       4sus-report.de

SI
CH

ER
U

N
G

ST
EC

H
N

IK

46 s+s report 3/2025

Mögliche Lösungen zur Minimierung des Risikopotenzials bei Sportveranstaltungen

Äußerst komplex: 
Sicherheit  
in Sportstadien
VON: REINHARD RUPPRECHT

Fußballspiele 
und andere 

Großereignisse 
in Sportstadien  

locken oft 
Tausende 

Zuschauer an 
– für deren 

Sicherheit zu 
sorgen, stellt 

eine große 
Herausforde-

rung dar
(Foto:  

juanmaalmazan  
via Pixabay)

Große Stadien üben seit 
jeher eine enorme An- 
ziehungskraft auf Sportler 
und ihre Fans aus. Doch so 
intensiv die Erfahrungen  
für Besucher dieser Sport-
stätten sind, so komplex  
ist auch das Spektrum der 
Herausforderungen für  
die Sicherheit aller anwe-
senden Personen. Eine Fülle 
von organisatorischen, 
baulichen, technischen 
Regelungen, Bedingungen 
und Vorkehrungen ist 
erforderlich, um das Risiko-
potenzial so gering wie 
möglich zu halten.

besondere an Treppen, verschlosse-
nen Türen oder sonstigen Engstellen  
zu Paniksituationen und lebensge-
fährlichem Gedränge führen. 

Welch schreckliche Auswirkungen 
unvorhergesehene und nicht zu 
kontrollierende Ereignisse – insbe-
sondere Paniksituationen – in gro-
ßen Stadien haben können, die mit 
vielen Tausend Menschen gefüllt 
sind, haben in den letzten Jahrzehn-
ten weltweit etliche Unfälle mit  
Toten und Verletzten vor Augen  
geführt, die fast immer im Zusam-
menhang mit Fußballspielen stan-
den (vgl. Tabelle auf S. 47).

Das Zusammenkommen von Men-
schenmengen zu Ereignissen mit 
hoher emotionaler oder symboli-
scher Strahlkraft erhöht auch die 
Attraktivität für Angreifer, die das 
Event zu einem möglichst viel Auf-
sehen erregenden Angriff miss-
brauchen wollen. Deren Motivation 
kann politisch oder durch Hass und 
Menschenverachtung geprägt sein. 
Das Spektrum der Taten reicht von 
Messerattacken zu Amokläufen 
und Selbstmordtätern.

Die Muster-
Versammlungsstättenver-
ordnung (MVStättV)

Die gesetzlichen Anforderungen an 
die Sicherheit von Stadien in 
Deutschland ergeben sich vor allem 
aus den Versammlungsstättenver-
ordnungen der Bundesländer, die 
fast alle inhaltlich der von der Bau-

Komplexes Risikospektrum

Mit das stärkste Risiko liegt im Zu-
sammentreffen und Umherströmen  
der vielen Menschen, die sportliche 
oder musikalische Events im Stadi-
on gespannt und voller Emotionen 
erleben möchten. Schon der Zu-
strom zu den Einlasskontrollen 
kann je nach Zeitdruck und Ver-
kehrsverhältnissen Unfall- und Panik- 
gefahren verursachen. Besondere 
Risiken ergeben sich aus einer auf-
geheizten Stimmung und Rivalitä-
ten zwischen Fans, verstärkt durch 
(legale oder illegale) Pyrotechnik 
oder vor allem bei unvorhergesehe-
nen Schadenereignissen, etwa ei-
nem Brand. Unkontrollierte Bewe-
gungen der Besucher, etwa bei 
plötzlicher Evakuierung, Tumulten 
nach Ereignissen auf dem Spielfeld 
oder Polizeieinsätzen, können ins-
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Elf der weltweit schlimmsten Vorfälle im Rahmen von Fußballspielen in den letzten 100 Jahren 
(*Die genauen Umstände und Auslöser dieser Ereignisse sind häufig nie abschließend geklärt 
worden, die Angaben zu Toten und Verletzten können je nach Quelle teilweise stark schwanken.)

ministerkonferenz verabschiedeten 
Muster-Versammlungsstättenver-
ordnung (MVStättV) folgen. Derzeit 
gültig ist die Fassung von 2005, zu-
letzt geändert durch Beschluss der 
Fachkommission Bauaufsicht im 
Juli 2014. Im April 2025 wurde ein 
Entwurf für eine erneute Überarbei-
tung von der Fachkommission an-
genommen und ins Anhörungsver-
fahren gegeben, die Einspruchsfrist 
endete im Juni, wann die neue 
Überarbeitung in Kraft tritt, ist noch 
nicht abzusehen.

Für das Thema Stadionsicherheit sei 
u. a. auf folgende Bestimmungen 
aus der MVStättV hingewiesen:

  Geltung für Sportstätten, die 
mehr als 5.000 Besucher fassen 
(§ 1 Abs. 1 Nr. 3)
  Feuerbeständigkeit und Nicht-
brennbarkeit gem. §§ 3–5, 9
  Führung, Bemessung und 
Freihaltung von Rettungswegen 
(§§ 6/7, 31)
  Besucherplätze, Einrichtungen 
und Schutzvorrichtungen für 
Besucher gem. §§10–13 mit 
Vorschriften für barrierefreie 
Stellplätze
  Sicherheitsstromversorgung, 
Sicherheitsbeleuchtung, 
Brandmelde- und Alarmierungs-
anlagen gem. §§ 14–20
  Bau- und Sicherheitsvorschriften 
für Bühnen gem. §§ 22–25
  Abschrankungen, Blockbildung, 
Wellenbrecher, Einfriedungen 
und Eingänge (§§ 27–30)
  Maßnahmen zur Brandverhü-
tung, einschließlich des Verbots 
pyrotechnischer Gegenstände 
(§§ 33–35)
  Betrieb technischer  
Einrichtungen (§§ 36/37)
  Verantwortlichkeiten für die 
Sicherheit, für Veranstaltungs-
technik, Brandschutzordnung 
und Räumungskonzept,  
Sicherheitskonzept und  
Ordnungsdienst (§§ 38–43)

Ergänzende Regelwerke

Hinsichtlich der Durchführung von 
Fußballspielen stellt die Lizenzie-
rungsordnung (LO) der DFL (Deut-
sche Fußball Liga e. V.) ein wichtiges 
ergänzendes Regelwerk dar. Nach § 2  
Nr. 1 der Lizenzierungsordnung der 

drücklich auf die Maßgeblichkeit 
sonstiger Vorschriften und Anord-
nungen hin, insbesondere auf die 
jeweilige Baugenehmigung, die in 
einzelnen Bundesländern erlasse-
nen Technischen Baubestimmun-
gen (TB) sowie die allgemein aner-
kannten Regeln der Technik. 

Besonders zu erwähnen seien fol-
gende Anforderungen der DFL-Li-
zenzierungsordnung, die über die 
MVStättV hinausgehen:

  Vermeidung mobiler Einrichtun-
gen, die als Wurfgeschosse miss- 
braucht werden können (Art. 10)
  leicht zu öffnende Rettungstore 
in der Abschrankung  
zum Spielfeld (Art. 14)

  gesicherte Bereiche für Mann-
schaften, Schiedsrichter,  
gefährdete Personen (Art. 43)

  Betrauung eines Sicherheitsbe-
auftragten mit der Wahrneh-
mung fußballspezifischer 
Sicherheitsaufgaben (Art. 50)

  professionell ausgebildete, 
hauptamtliche Fanbeauftragte 
(Art. 52)

DFL (Fassung vom 29.05.2025) ge-
hört zu den Voraussetzungen für die  
Erteilung einer DFL-Lizenz (und da-
mit die Teilnahme am Liga-Spielbe-
trieb) die Erfüllung der sogenann-
ten Stadion-Kriterien. Anhang VI der  
LO enthält das Regelwerk für Stadi-
en und Sicherheit. Es ist mit den sta-
dionrelevanten und fußballspezifi-
schen Vorschriften der MVStättV 
kompatibel und berücksichtigt auch  
die Richtlinien des DFB (Deutscher 
Fußball-Bund e. V.) zur Verbesse-
rung der Sicherheit bei Bundesspie-
len sowie das Stadioninfrastruktur-
Reglement des europäischen Fuß- 
ballverbands UEFA.

Adressaten der verbindlichen Anfor- 
derungen des DFL-Regelwerks sind 
die Clubs und die Betreiber der Sta-
dien. Nach der Generalklausel des 
Art. 3 Abs. 2 der LO haben die Fuß-
ballclubs „alle zumutbaren Maß-
nahmen zu treffen oder auf diese 
hinzuwirken, die geeignet und er-
forderlich sind, die Sicherheit bei 
der Durchführung von Spielen in 
dem von ihnen genutzten Stadion 
zu gewährleisten“. Art. 4 weist aus-

Datum Ort Art des Vorfalls, Auslöser,  
erschwerende Umstände*

Todes- 
opfer*

24.05.1964 Estadio Nacional,  
Lima (Peru)

Massenpanik nach Spielabbruch 
und Einsatz von Tränengas ca. 350

23.06.1968 Estadio Monumental,  
Buenos Aires (Argentinien)

Gedränge und Panik an einem 
verschlossenen Tor nach Spielende 74 

02.01.1971 Ibrox Park Stadium,
Glasgow (Großbritannien)

Massenpanik, u. a. ausgelöst durch 
Wegbrechen einer Absperrung 66 

20.10.1982 Lenin-Zentralstadion,
Moskau (UdSSR)

Personenstau auf Treppen bei un- 
geregeltem Verlassen des Stadions 66

11.05.1985 Valley Parade Stadium,  
Bradford (Großbritannien)

Extrem-Brand einer Holztribüne,  
verschlossene Notausgänge 56

12.03.1988 Dasharath Stadium,  
Kathmandu (Nepal)

Massenpanik nach Hagelsturm, 
verschlossene Ausgänge 93

15.04.1989 Hillsborough Stadium,  
Sheffield (Großbritannien)

überfüllte Tribüne durch unbe-
dachtes Öffnen eines Tores 97

16.10.1996 Estadio Doroteo Guamuch Flores, 
Guatemala-Stadt (Guatemala)

überfüllte Tribüne durch Zustrom 
von Fans mit gefälschten Tickets > 83

09.05.2001 Accra Sports Stadium, 
Accra (Ghana)

Massenpanik nach Tränengasein-
satz, verschlossene Ausgänge 126

01.02.2012 Port-Said-Stadion,  
Port Said (Ägypten)

Ausschreitungen nach Spielende, 
verschlossene Ausgänge 74

01.10.2022 Kanjuruhan-Stadion,  
Kepanjen (Indonesien)

Platzsturm, Tränengaseinsatz, 
Personenstau an einem Ausgang 135
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DIN EN 17451 veröffentlicht

Europäische  
Anforderungen an 
Pumpenaggregate
VON: CLAAS BAIER

Dieselbetriebene 
Pumpe in einer 

Brandschutz-
installation 

(Foto:  
gallardo7888 

– stock.adobe.
com)

Bild 1: Integrales VdS-Konzept für den Brandschutz

12 Jahre wurde an der neuen  
Norm gearbeitet

Im März 2025 wurde die DIN EN 
17451 veröffentlicht. Sie beinhaltet 
die Projektierung, Zusammenbau, 
Montage und Inbetriebnahme von 
Pumpenaggregaten.

Sie ergänzt damit die DIN EN 12845, 
die Norm für „ortsfeste Brandbe-

Die Erstellung der DIN EN 17451 hat 
einen Zeitraum von ca. 12 Jahren in 
Anspruch genommen. Wie immer 
stellt eine Norm den Kompromiss 
des Normungsgremiums dar. Selten 
kann ein CEN-Mitgliedsland alle na-
tionalen Anforderungen in eine 
Norm einbringen. So auch in die-
sem Fall, was zur Folge hat, dass die 
Anforderungen der Norm nicht im 
Einklang mit der gängigen Praxis in 
Deutschland stehen. 

Übliches Vorgehen in 
Deutschland

Üblicherweise werden Sprinkleran-
lagen in Deutschland durch für die 
Anlagenart von VdS-anerkannten 
Installations-/Errichterfirmen ge-
plant, installiert und instand gehal-
ten. Der VdS-anerkannte Errichter 
ist dabei eine Säule der VdS-Philoso-
phie, die eine hohe Wirksamkeit 
und Zuverlässigkeit von brand-
schutztechnischen Einrichtungen 
sicherstellen soll. 

Neben einer Richtlinie, die die Wirk-
samkeit der Anlage sicherstellt, 
kommen für bestimmte Kompo-
nenten VdS-zertifizierte Produkte 
zum Einsatz, um die Zuverlässigkeit 
des Systems auch über lange Zeit-
räume sicherzustellen. Die Abnah-
me der Anlage durch die Technische 
Prüfstelle von VdS stellt sicher, dass 
etwaige Abweichungen der Pla-
nung/Installation aufgedeckt und 
beseitigt werden und somit die 
Wirksamkeit und Zuverlässigkeit 
der Anlage sichergestellt ist. 

Die Rolle des Errichters

Der VdS-anerkannte Errichter spielt 
ebenfalls eine wesentliche Rolle. 

kämpfungsanlagen – automatische 
Sprinkleranlagen“ um Anforderun-
gen an Pumpenaggregate. Die 
Norm beschreibt Schnittstellen 
zwischen Bauteilen und deren Ver-
wendung. Sie ist daher keine klassi-
sche Bauteilnorm, was zur Folge 
hat, dass sie aufgrund ihrer Art und 
Struktur nicht harmonisiert werden 
kann.

Um keine doppelten Anforderun-
gen in der DIN EN 17451 und der DIN 
EN 12845 zu haben, soll zeitnah eine 
Ergänzung (DIN EN 12845 : 2015 + A1 :
2019 + A2 : 2025) erscheinen. Beim 
DIN läuft bis zum 1. Oktober die 
Kommentierungsphase zum Ent-
wurf. In dieser sollen alle Anforde-
rungen an Pumpenaggregate ge-
strichen und ausschließlich auf die 
DIN EN 17451 verwiesen werden. Die 
DIN EN 12845-2 (ESFR- und CMSA-
Sprinkler) verweist heute schon auf 
die DIN EN 17451. 
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Bild 2:  
Beispiel eines 
typischen 
Zusammenbaus 
eines Pumpen-
aggregates mit 
Dieselmotor- 
antrieb nach  
DIN EN 17451

Legende: 1  Pumpe 2  Kupplung 3  Kraftstoff und 
Kraftstoffbehälter für Dieselantrieb 4  Antrieb  
5  Verkabelung 6  Sensoren zur Erkennung des Druck-

verlusts in der Druckleitung 7  Steuerschaltschrank  
des Pumpenaggregates 8  Rahmen 9  Prüfsystem  
10  Hilfseinrichtungen, z. B. Abgasanlage und Kühlrohr

Durch hohe Anforderungen hin-
sichtlich der Qualifikation der Aus-
führenden bereits in der Projektie-
rungsphase wird sichergestellt, 
dass die grundlegenden Ausle-
gungsparameter korrekt bestimmt 
werden. Bei der Montage darf aus-
schließlich bei VdS gemeldetes und 
entsprechend qualifiziertes Perso-
nal zum Einsatz kommen. Hilfsar-
beiten sind zulässig, aber nur im be-
grenzten und definierten Umfang. 

Bezugnehmend auf die DIN EN 
16763, die Norm für Dienstleistun-
gen für Brandsicherheitsanlagen 
und Sicherheitsanlagen, umfasst 
die VdS-Anerkennung sämtliche  
Bearbeitungsphasen. Der VdS-aner-
kannte Errichter ist somit in ausrei-
chendem Maße qualifiziert, eine 
brandschutztechnische Einrichtung 
von der Projektierung über die 
Montage bis zur Inbetriebnahme zu 
betreuen. Dabei gibt es immer wie-
der Schnittstellen, an denen andere 
Unternehmen Leistungen erbrin-
gen, als Beispiele seien hier die 
Energieversorgung und die Verle-
gung von Kunststoffrohren im Erd-
reich genannt. Die Verantwortlich-
keiten müssen dabei eindeutig 
zugewiesen werden bzw. liegen 
beim VdS-anerkannten Errichter.

VdS CEA 4001 beschreibt 
 Anforderungen

Bezüglich der Auslegung und Mon-
tage des Sprinklerpumpenaggrega-
tes sind in der VdS CEA 4001, der 
Richtlinie für Planung und Einbau 
von Sprinkleranlagen alle erforder-
lichen Anforderungen beschrieben. 
Für die Komponenten eines Pum-
penaggregates sind entsprechende 
Richtlinien vorhanden, die die An-
forderungen und das Anerken-
nungsverfahren beschreiben. Be-
züglich der Kombination von 
Pumpe, Antrieb und Schaltschrank 
sind in erster Linie die Leistungs-
grenzen relevant. 

Regelungen in der 
DIN EN 17451

Die DIN EN 17451 beschreibt die 
Konstruktion und den Zusammen-
bau der benötigten Komponenten 
für ein Pumpenaggregat. Weiterhin 
werden Leistungseigenschaften von 

Fazit

Die Norm stellt ein umfangreiches 
Regelwerk für die Projektierung, 
Montage und Inbetriebnahme von 
Pumpenaggregaten dar. Die Anfor-
derungen stehen teilweise nicht in 
Einklang mit den in Deutschland 
üblichen Vorgehensweisen. 

Inwiefern die Norm kurzfristig 
überarbeitet wird, oder ob es eine 
nationale Ergänzung geben wird, ist 
aktuell in der Diskussion.

Für VdS gibt es die Hausaufgabe, die 
Anforderungen der DIN EN 17451 in 
die eigenen Regelwerke zu über-
nehmen, um sicherzustellen, dass 
VdS-anerkannte Produkte den euro-
päischen Anforderungen entspre-
chen. 

Die einschlägigen Regelwerke wer-
den überarbeitet und in Kürze mit 
der Fachwelt abgestimmt, um an-
schließend das Konsultationsver-
fahren zu starten. 

Der bvfa – Bundesverband Techni-
scher Brandschutz e. V., Hersteller 
von Pumpenaggregaten und VdS er-
stellen derzeit ein Merkblatt (VdS 
6065). Es wird voraussichtlich bei 
Erscheinen dieser Ausgabe verfüg-
bar sein und die Probleme zwischen 
der seit Jahrzehnten in Deutschland 
bewährten Praxis und den Anforde-
rungen der DIN EN 17451 aufzeigen 
sowie Hilfestellungen zur Umset-
zung geben.

Bauteilen beschrieben, Anforderun-
gen an die Leistungsprüfung sowie 
die Prüfung, Inbetriebnahme und 
Übergabe.

Das Pumpenaggregat selbst setzt 
sich per Definition aus der Pumpe, 
einem Antrieb, einem Schalt-
schrank, entsprechender Verkabe-
lung sowie ggf. einem Kraftstoffbe-
hälter und einer Batterie zusammen 
(siehe Bild 2).  
 
Darüber hinaus definiert die Norm 
den Hersteller und den Installateur 
des Pumpenaggregates. Hierbei ist 
der Hersteller derjenige, der das 
Pumpenaggregat erstellt/zusam-
menbaut, und der Installateur der, 
der vor Ort den Einbau übernimmt.  
Diese Aufteilung trifft in Deutsch-
land nur bedingt zu. 

Auch wenn in vielen Fällen, insbe-
sondere bei dieselgetriebenen Pum-
pen, komplette Aggregate üblich 
sind, werden durchaus in einer Viel-
zahl der Fälle die Komponenten erst 
durch den Installateur und nicht 
den Hersteller vor Ort zusammen-
gebracht. 

Es gibt in solchen Fällen ke≠inen 
Hersteller des Pumpenaggregates, 
die Einzelkomponenten werden 
durch den Installateur zusammen-
gebaut. Damit wird formal gesehen 
der Errichter der Anlage zum Her-
steller des Pumpenaggregates. 

Auch bei der Auslegung des Pum-
penaggregates unterscheidet sich 
die Vorgehensweise der Norm von 
der Praxis in Deutschland. Dem 
Pumpenaggregatehersteller sind 
alle erforderlichen Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen, hierzu gehö-
ren auch z. B. die Brandgefahren-
klassifizierung und die Druck-Durch- 
flussbedarfs-Kennlinien (hydrauli-
sche Berechnung). 

Die Norm geht davon aus, dass der 
Pumpenaggregatehersteller auf Ba-
sis aller vorliegenden Informatio-
nen dann die erforderlichen Kompo-
nenten auswählt und das Aggregat 
montiert. In Deutschland erfolgt die 
Auswahl des Pumpenaggregates 
auf Basis der von ihm ermittelten 
Parameter durch den VdS-aner-
kannten Errichter.  

Der Autor 
dieses Beitrags, 
Dipl.-Ing.
Claas Baier, 
ist Bereichsleiter 
Technische 
Prüfstellle bei VdS, 
Köln.

Kontakt: 
cbaier@vds.de

Erscheinungsbild

https://sus-report.de


Mediadaten 2026       5sus-report.de

Anzeigenformate und Preise (4c Eurofarbscala) z. B.:

Zeitschriftenformat
210 mm x 297 mm (DIN A4)

Satzspiegel
184 mm x 261 mm

Spaltenanzahl
3

Spaltenbreite
49 mm / (Brancheneintrag 56 mm)

Druck 
Offsetdruck, Rückendrahtheftung

Raster
70er Raster

Anzeigenformate und Preise

1/3 Seite quer

Satzspiegelanzeige 
 �184 x 88 mm

Anschnittanzeige 
 �210 x 106 mm 
(zzgl. 3 mm Beschnitt
zugabe allseitig)

Preis
€ 1.400,00	

1/6 Seite hoch

Satzspiegelanzeige 
 �74 x 130 mm

Anschnittanzeige 
 �90 x 146 mm 
(zzgl. 3 mm Beschnitt
zugabe allseitig)

Preis
€ 750,00	

1/3 Seite hoch

Satzspiegelanzeige 
 �74 x 261 mm

Anschnittanzeige 
 �90 x 297 mm 
(zzgl. 3 mm Beschnitt
zugabe allseitig)

Preis
€ 1.400,00	

1/2 Seite quer

Satzspiegelanzeige 
 �184 x 130 mm

Anschnittanzeige 
 �210 x 148 mm  
(zzgl. 3 mm Beschnitt
zugabe allseitig)

Preis
€ 1.650,00

Satzspiegelanzeige 
 �184 x 261 mm

Anschnittanzeige 
 �210 x 297 mm  
(zzgl. 3 mm Beschnitt
zugabe allseitig)

Preis
€ 2.750,00

1/1 Seite

https://sus-report.de
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Sonderwerbeformen

 �Höchstformat  
200 mm x 290 mm  
(zzgl. 3 mm Beschnittzugabe allseitig) 

 �nur bis 25 g

Preis
€ 240,00 / 1.000 Stück + Portomehrkosten*

 �geschlossenes Format 105 mm x 297 mm 
(zzgl. 3 mm Beschnittzugabe allseitig),  
Umfang 4 Seiten 

Preis
€ 6.000,00*

 �Höchstformat  
200 mm x 290 mm 
(zzgl. 3 mm Beschnittzugabe allseitig)

 �bis 25 g oder bis 50 g

Preis
bis 25 g
€ 275,00 / 1.000 Stück + Portomehrkosten*

bis 50 g
€ 395,00 / 1.000 Stück + Portomehrkosten*

Flappe Beileger Einhefter

* Flappe, Beilagen und Einhefter sind nicht rabattfähig!

https://sus-report.de
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Umschlagseite Vorzugsplatzierung Farbe*
10 % 10 % je Schmuckfarbe € 300,00 

Farben der Euroskala ohne Zuschlag

Zuschläge

Rabatte

Malstaffel Mehrfachbelegung
ab   2 Ausgaben	 10 %
ab   4 Ausgaben	 15 %
ab   8 Ausgaben	 20 %

ab   2 Anzeigen	 10 %
ab   5 Anzeigen	 15 %
ab 10 Anzeigen	 20 %

* �Schmuckfarben und Porto-
kosten sind nicht rabattfähig!

AE-Provision
15 % (nicht mit Sonderrabatten kombinierbar)

Zahlungsbedingungen
Innerhalb 14 Tagen ohne Abzug

Bankverbindung
Commerzbank AG Köln
IBAN: DE43 3704 0044 0130 00
Swift: COBADEFF370
USt. Id. Nr.: DE190145687
HRB 28788 Amtsgericht Köln

Unsere Preise verstehen sich netto zzgl. der 
gesetzl. MwSt., soweit nicht anders vermerkt.

Zuschläge, Rabatte und Bedingungen

https://sus-report.de
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Heft Druckunterlagenschluss Erscheinungstermin
1/2026 16.02.2026 30.03.2026

2/2026 11.05.2026 22.06.2026

3/2026 10.08.2026 21.09.2026

4/2026 19.10.2026 30.11.2026

Produktionstermine

Produktionstermine

https://sus-report.de
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Unser Angebot für Aussteller

Rabatte
Bei Anzeigenschaltung in

 �1 Ausgabe 	 25 % Rabatt auf Ihre Anzeige
 �2 Ausgaben	 30 % Rabatt auf Ihre Anzeigen
 �3 Ausgaben	 35 % Rabatt auf Ihre Anzeigen
 �4 Ausgaben	 50 % Rabatt auf Ihre Anzeigen

(Anzeigenschaltung ab dem Datum der Buchung 
in den nächsten 4 Heften)

Werden Sie Aussteller bei VdS-Events und 
sichern Sie sich exklusive Rabatte!
Als Aussteller auf den VdS-BrandSchutzTagen 
oder der VdS-Sicherheitsfachtagung erhalten 
Sie Sonderrabatte auf Ihre Anzeigenschaltung
im s+s report. 

Alle Informationen zur 
VdS-Sicherheitsfachtagung 
finden Sie unter:

Ansprechpartnerin
VdS Schadenverhütung GmbH
VdS-Verlag
Suncica Hauten
Pasteurstr. 17a
50735 Köln

Telefon: 0221 7766-373
E-Mail: shauten@vds.de
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mit begleitender  
Fachausstellung in  

Zusammenarbeit mit

25./26.06.2025 in Köln

ehemals VdS-Fachtagung 

Einbruchdiebstahlschutz

Hotel Pullman Cologne 

(Abrufkontingent für 

Hotelzimmer steht  

zur Verfügung) 

oder als Livestream

Sicherheitsfachtagung

VdS-FACHTAGUNG 2025

Sicherheit für Privat, Gewerbe und Industrie

vds.de/ft-ed

Geltungsbereich 
Unsere Lehrgänge /Seminare /Tagungen richten sich aus-
schließlich an Unternehmer i.S.v. § 14 BGB. 

Anmeldung 
Melden Sie sich bequem online an:
vds.de/ft-ed
Alternativ können Sie sich per E-Mail an fachtagung@vds.de 
anmelden.
Nach Eingang der Anmeldung erhalten alle Teilnehmenden eine 
Anmelde bestätigung. Die Anmeldebestätigung bitten wir am 
Veranstaltungstag mitzubringen. Nach Veranstaltungsbeginn 
wird die Rechnung per E-Mail versendet. 
Sollte eine angemeldete Person verhindert sein, so kann eine 
andere Person teilnehmen. Diese sollte uns möglichst frühzei-
tig benannt werden.

Teilnahmegebühr Fachtagung
1.015 € zzgl. MwSt. 50 % Rabatt für Mitarbeitende von Polizeibe-
hörden. Sonderpreise erhalten alle VdS-anerkannten Errichter 
von Sicherungstechnik, Interventionsstellen sowie Notruf- und 
Serviceleitstellen: 870 € zzgl. MwSt. (bitte Anerkennungsnum-
mer angeben). In der Teilnahmegebühr sind Tagungsunterlagen, 
Pausengetränke, Mittagsessen, sowie die Abendveranstaltung 
am ersten Veranstaltungstag enthalten. 

Teilnahmegebühr Livestream
1.015 € zzgl. MwSt. 50 % Rabatt für Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter von Polizeibehörden. Sonderpreise erhalten alle VdS-an-
erkannten Errichter von Sicherungstechnik, Interventionsstellen 
sowie Notruf- und Serviceleitstellen: 870 € zzgl. MwSt. (bitte An-
erkennungsnummer angeben). In der Teilnahmegebühr sind Ta-
gungsunterlagen und Teilnahmebescheinigung (beides digital) 
enthalten. Es besteht die Möglichkeit, über die Chat-Funktion 
Fragen an die Referierenden für die Diskussionsrunde zu stellen. 
Weitere Infos zum Livestream und technische Voraussetzungen:  
vds.de/livestream

Stornierungen 
Schriftliche Stornierungen sind bis vier Wochen vor Veran-
staltungsbeginn kostenfrei möglich. Bis zwei Wochen vor Ver-
anstaltungsbeginn sind 50 % der Teilnahmegebühr zu tragen. 
Bei einer späteren Abmeldung oder bei Nichterscheinen ist 
die volle Teilnahmegebühr zu entrichten. Maßgebend ist der 
Zeitpunkt des Eingangs der schriftlichen Stornierung.
Weitergehende Ansprüche bestehen nicht. Gerichtsstand ist 
Köln.
Aus organisatorischen Gründen behalten wir uns Programm-
änderungen vor.

HinweiseÜber VdS
VdS gehört zu den weltweit renommiertesten Institutionen für 
die Unternehmenssicherheit mit den Schwerpunkten Brand-
schutz, Security, Cyber-Security und Naturgefahrenpräventi-
on. Die Dienstleistungen umfassen Risikobeurteilungen, Prü-
fungen von Anlagen, Zertifizierungen von Produkten, Firmen 
und Fachkräften sowie ein breites Bildungsangebot. Das VdS-
Gütesiegel genießt einen ausgezeichneten Ruf in Fachkreisen 
und bei Entscheidern. Zu den Kunden zählen Industrie- und 
Gewerbebetriebe aller Branchen, international führende Her-
steller und Systemhäuser, kompetente Fachfirmen sowie risi-
kobewusste Banken und Versicherer. Weitere Informationen 
unter vds.de

VdS Bildungszentrum – 
Wissen, das Sie weiterbringt! 
Das VdS-Bildungszentrum hat ein breites Angebot an pro-
fessionellen Aus- und Fortbildungen in den Themenfeldern 
Brandschutz, Security, Elektrische Anlagen, Arbeitsschutz, 
sowie Naturgefahren und Cyber-Security. Unsere Lehrgänge, 
Fachtagungen und Online-Seminare sind aktuell und praxis-
nah und bieten einschlägiges Fachwissen aus erster Hand. 
Fragen und Diskussionen sind ausdrücklich erwünscht. 
Profitieren Sie von gebündeltem Know-how durch Referenten 
aus unserem Hause und einem umfangreichen Referenten-Pool 
aus der Industrie und Wirtschaft, von Versicherern, Feuerweh-
ren oder auch Sicherheits-Sachverständigen. Sie alle sind aus-
gewiesene Fachleute und Praktiker auf ihren Gebieten.
Neben einer Vielzahl von offenen Seminaren und Fachtagun-
gen bieten wir auch individuelle Schulungen in Firmen und In-
stitutionen an – national und international. 
Weitere Informationen: vds.de/bildung

vds.de/bz-newsletter

  Nichts mehr verpassen!

Abonnieren Sie den Newsletter  
des VdS-Bildungszentrums:

Datenschutzinformation 
Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
finden Sie unter vds.de/bz-datenschutz

Übernachtungsmöglichkeiten

Veranstalter
VdS Schadenverhütung GmbH   
Bildungszentrum 
Pasteurstraße 17a  
50735 Köln 
Tel.: 0221  77  66-555 
fachtagung@vds.de 

  Hotel Ludwig 
Brandenburger Str. 22–24  
50668 Köln 
Tel.: 0221  16  054-0 
hotel@hotelludwig.de 
hotelludwig.de

  Maternushaus 
Kardinal-Frings-Straße 1–3 
50668 Köln 
Tel.: 0221  16  31 - 0 
info@maternushaus.de

oder Hotelsuche über das 
Webportal der Stadt Köln: 
koelntourismus.de

  Hotel Pullman Cologne 
Helenenstraße 14  
50667 Köln 
Tel.: 0221 2750  

  Hotel Lindner 
An den Dominikanern 4a 
50668 Köln 
Tel.: 0221  16  44 - 0 
info.domresidence@
lindner.de 

  Hotel Coellner Hof 
Hansaring 100 
50670 Köln 
Tel.: 0221  16  66 - 0 
info@coellnerhof.de

Veranstaltungsort
Hotel Pullman Cologne 
Helenenstraße 14  
50667 Köln

Eine Anfahrtsbeschreibung 
finden Sie unter:  
vds.de/bz-anfahrt

    vds.de/2025

Buchen Sie jetzt Ihre Weiterbildungen für 2025!  
Hier informieren − jederzeit und überall

Mehr als 320 Termine auf einen Klick

Das komplette  
VdS-Lehrgangsprogramm

©
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FACHMESSE I  FACHTAGUNGEN I  THEMENFOREN

Alle Informationen zu den VdS-BrandSchutzTagen 
finden Sie unter:    bst.vds.de    vds.de/ft-ed

https://sus-report.de
mailto:shauten%40vds.de?subject=
https://bst.vds.de/
http://www.vds.de/ft-ed
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Technische Daten

Druckunterlagen

Bitte füllen Sie unter 

https://sus-report.de/ 
bestellformular-werbeabzeigen 

das Web-Formular aus, laden Sie  
Ihre Druckdaten hoch und übermitteln  
Sie Ihre Anzeigenbestellung einfach und 
unkompliziert direkt an uns.

Technische Vorgaben

•	 Bilder und Grafiken müssen vierfarbig 
(im Farbraum CMYK) angelegt sein.

•	 Zulässige Sonderfarben: HKS oder 
Pantone

•	 Betten Sie bitte bei PDS- und EPS-Da-
teien alle benötigten Schriften ein oder 
wandeln Sie den Text in Pfade um.

•	 Um zu vermeiden, dass Anzeigenele-
mente unbeabsichtigt in den Beschnitt 
geraten, halten Sie bitte an allen vier 
Seiten 6 mm Abstand zum Anzeigen-
rand ein.

•	 Bei Anzeigen, die im Anschnitt platziert 
werden, legen Sie Ihre Daten bitte mit 
3 mm Beschnitt umlaufend und Schnitt-
marken an.

Dateiformate

Liefern Sie Ihre Druckdaten bitte in einem 
der folgenden Dateiformate:

•	 Druckfähige PDF-Datei
•	 EPS-Vektor-Datei  

(Schriften im Pfade umgewandelt)
•	 Hochauflösende JPG- oder TIF-Datei 

(Auflösung 300dpi bei Originalgröße)

Mit den folgenden Angaben geben wir Ihnen Informationen für die korrekte Weitergabe von digitalen Anzeigendaten und Sonderwerbeformen.

Kontakt

Sie haben weitere Fragen?  
Kontaktieren Sie uns über  
unsere Webseiten:

   sus-report.de
   vds.de/verlag

https://sus-report.de
https://sus-report.de/bestellformular-werbeabzeigen
https://sus-report.de/bestellformular-werbeabzeigen
https://sus-report.de/
https://vds.de/vds-verlag/uebersicht
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1.	 „Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer 
Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer 
Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.

2.	 Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach 
Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht 
zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb ei-
nes Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste 
Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht 
wird.

3.	 Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten 
bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte An-
zeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4.	 Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu 
vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer 
Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der 
tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. 
Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risi-
kobereich des Verlages beruht.

5.	 Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen 
dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.

6.	 Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließ-
lich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten 
Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig 
beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss 
mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen 
ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne 
dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

7.	 Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text 
und nicht an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die aufgrund ihrer re-
daktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als sol-
che vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

8.	 Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rah-
men eines Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Her-
kunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertig-
ten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze 
oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für 
den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstel-
len, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge 
sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren 
Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser 
den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder 
Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines 
Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

9.	 Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druck-
unterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für er-
kennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag 
unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel 

übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen 
Möglichkeiten.

10.	Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem 
oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsmin-
derung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in 
dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm 
hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige 
erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungs-
minderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Schadenersatzansprü-
che aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss 
und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung 
– ausgeschlossen. Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leis-
tung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens 
und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. 
Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines 
gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des 
Verlages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt 
unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber 
hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den 
übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässig-
keit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des 
betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen – außer 
bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Ein-
gang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

11.	Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftrag-
geber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Pro-
beabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm inner-
halb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt 
werden.

12.	Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art 
der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde 
gelegt.

13.	Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung 
sofort, möglichst aber vierzehn Tage nach Veröffentlichung der Anzeige 
übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen 
vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im 
einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. 

14.	Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungs-
kosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausfüh-
rung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die 
restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter 
Zweifel an der Zahlungsunfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berech-
tigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen 
weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zah-
lungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offen-
stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

15.	Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je 
nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, 

Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg 
nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche 
Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der 
Anzeige.

16.	Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom Auf-
traggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ur-
sprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

17.	Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere An-
zeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Ge-
samtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres 
die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Auf-
lage oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die durchschnittlich ver-
kaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich 
verbreitete) Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. 
Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigter 
Mangel, wenn sie bei einer Auflage bis zu 50.000 Exemplaren 20 % beträgt. 
Darüber hinaus sind bei den Abschlüssen Preisminderungsansprüche aus-
geschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der 
Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der 
Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

18.	Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige 
Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. 
Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem nor-
malen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier 
Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt sind, wer-
den vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu 
verpflichtet zu sein. Der Verlag behält sich im Interesse und zum Schutz des 
Auftraggebers das Recht vor, die eingehenden Angebote zur Ausschaltung 
von Missbrauch des Zifferndienstes zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur Weiter-
leitung von geschäftlichen Anpreisungen und Vermittlungsangeboten ist der 
Verlag nicht verpflichtet.

19.	Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftragge-
ber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet zwölf Monate nach 
Ablauf des Auftrages.

20.	Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtli-
chen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. 
Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht 
werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach deren 
Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, 
auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder 
hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als 
Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.

21.	Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: https://vds.de/de/unter-
nehmen/datenschutz/
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